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Gedankensplitter
„Nicht gelöste Probleme, Anregungen für neue Lösungen“

Ist ein „Folgeschaden“ Voraussetzung für 
eine Haftung wegen Warnpflichtverletzung?
Auch bei einem „konstruktiven“ Vertrag – dh einem 
Vertrag, bei dem das herzustellende Werk (zB durch ei­
nen Katalog an Leistungselementen) detailliert beschrie­
ben wird – umfasst die Warnpflicht auch das nicht ge­
schuldete Funktionieren des Werks: Wird zB als Belag 
für die Tanzfläche eines Apres-Ski-Lokales ein Parkett­
boden bestellt, so wird eben nur ein Parkettboden ge­
schuldet und vom WU kann nicht im Wege von Ge­
währleistung „Verbesserung“ durch Austausch gegen 
einen keramischen Bodenbelag begehrt werden.1 Warnt 
der WU den WB nicht, dass der bestellte Parkettboden 
der Belastung nicht lange gewachsen sein wird, so be­
geht er trotzdem eine Verletzung der Warnpflicht (wenn 
ihm die Untauglichkeit offenbar war) und er wird scha­
denersatzpflichtig.
Gilt dies auch, wenn das Werk zwar seine Funktion er­
füllt, aber trotzdem nicht sach- und fachgerecht ist? ZB: 
Sach- und fachgerecht ist eine bestimmte Ausbildung 
von Sockeln einer Vollwärmeschutzfassade durch Ver­
blechungen. Der WB bestellt eine Ausbildung ohne die­
se Verblechung und der WU führt diese auch genau so 
aus, und zwar ohne zu warnen, dass dies eben nicht 
sach- und fachgerecht sei (was ihm auch offenbar sein 
muss). Trotzdem erfüllt die Fassade ihre Funktion: Es 
kommt zu keinen Wärmeverlusten, zu keinen Wasser­
eintritten und sie leidet auch nicht unter höherem Ver­
schleiß. Ist der WB durch die unterlassene Warnung nun 
geschädigt, weil er schließlich ein Werk erhält, das nicht 
sach- und fachgerecht ist?� Hermann Wenusch

Project Alliance
In Österreich wird seit geraumer Zeit immer wieder die 
Abwicklung der für Bauverträge üblichen Einheitspreis­
verträge kritisiert, weil enorme Ressourcen durch exten­
sives „Claimmanagement“ gebunden werden und die 
eigentliche Projektarbeit dadurch in den Hintergrund 
gestellt wird. Aus diesem Grund bemühen sich einige 

Betroffene um eine stärkere partnerschaftliche Abwick­
lung von Großbauprojekten. Ein Beispiel dafür ist die 
Einführung des sog „Partnerschaftsmodells“ durch die 
ÖNORM B 2118. Ein anderes ist der Versuch, den „Al­
liance Contract“ anstatt des herkömmlichen Einheits­
preisvertrages zu implementieren.
Das „Project Alliance“-Modell gibt es weltweit in vielen 
Schattierungen. Insbesondere der „Alliance Contract“, 
der in Australien entwickelt wurde, stellt ein innovati­
ves Vertragsmodell dar, welches auf der partnerschaftli­
chen Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten aufbaut 
und dazu dient, Projekte mit hohen Risiken gemeinsam 
zum Erfolg zu führen.
Zu diesem Thema erschienen erst in jüngster Zeit einige 
Veröffentlichungen, welche das Modell darstellen und 
ua dessen Kompatibilität mit dem österreichischen und 
europäischen Rechtssystem untersuchen. Insbesondere 
an der Technischen Universität in Innsbruck wurde  ein 
Schwerpunkt zu diesem Thema gesetzt. Als Höhepunkt 
dieser Entwicklung kam es am 07.11.2012 zu einem 
Gründungstreffen der „Austrian Alliance Association – 
AAA“ in Salzburg, bei dem zahlreiche Wissenschaftler 
und Experten über die Notwendigkeit alternativer Ver­
tragsmodelle, insbesondere des „Alliance Contract“, 
diskutierten. Auch wenn es bei diesem Treffen noch 
nicht zur formalen Gründung des Vereins gekommen 
ist, war unter den Anwesenden die Meinung vorherr­
schend, dass die partnerschaftliche Abwicklung von 
Großbauprojekten zukünftig mehr im Vordergrund ste­
hen sollte.
Es sind allerdings noch einige Fragen unbeantwortet: 
Insbesondere, welchem Modell der „Partnerschaft“ 
(„Alliance“) der Vorzug gegeben werden soll oder wie 
sich dieses mit österreichischem und europäischem 
Recht (insbesondere den Vorgaben des BVergG) in Ein­
klang bringen lässt. Da viele der im Baubereich Tätigen 
der Überzeugung sind, dass man generell zu einer eher 
kooperativen Abwicklung auf Baustellen kommen soll­
te, wird dieses Thema in nächster Zukunft wohl aktuell 
bleiben! � Christian Hagen
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